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Lokal - Verordnung .
( Instruktion für die Polizey - Deputation der Stadt Freyburg .)

Wir Carl Friedrich von Gottes Gnaden Großherzog von Baden Herzog von Zähringen re.
Nachdem Wir gnädigst zu entschließen befunden haben , die Direktion der Lokalpolizey in

Unserer Stadt Freyburg durch eine eigene Polizcy - Deputation besorgen zu lassen ; so bestimmen
Wir die Formation dieser Behörde , den Umfang und die Behandlung ihrer Geschäfte durch
nachfolgende Instruktion :

§ . 1.
1 ) Die Armen - Polizey soll umfassen :

A . Die Sorge für den Nahrungsstand der einheimischen Armen sowohl , als der durchreisen «
den fremden Hülssbedürftigen ; somit

B. Die Aufsicht auf die Verwendung , resp . Austheilung des öffentlichen Allmosens und
anderer Unterstützungen ; dann

C . Die Leitung der Anstalten zu Verhütung des Bettelns ; endlich
D . Die zu treffende Vorkehr , daß dem schädlichen Müßiggänge vorgebogen , und jeder zum

Arbeiten noch taugliche Arme , sowohl Erwachsene als Kinder gehörig beschäftiget , die sich wi »
dersttzcnden aber mit Nachdruck zur Arbeit angehalten werden mögen .

Da hiezu in Freyburg einige lokale Hülfsmittel bestehen ; so hat die Polizey , Deputation
auf deren Erhaltung , zweckmäßige Anwendung , und etwa erforderliche Erweiterung vorzüglichen
Bedacht zu nehmen , und darüber , sofern es auf neue Verwendungen aus städtischem oder Stif »
tungs - Gut ankäme , das Geeignete Unserer Oberrheinischen Regierung , welche mit Unserer
Staats Anstalten Direktion weiter in Komunikalion treten wird , vvrzutragen .

2 ) Die Gesundheitspolizey macht den zwcvtcn Gegenstand der polizeylichen Vorsorge
aus , wozu der jeweilige Sladtphisikus , und nur in wichtiger « dringender « Fällen und wo die
auf dem Verzug baftenke Gefahr die Bcrichtserstattung an die Regierung nicht gestattet , auch
der Regierungs - Medicinal - Referent beizuziehen ist.

3 ) Die Aufsichtauf die Güte des Fleisches , Brods , Getränkes und son »
stigen Haupt . Bedürnisse , die desfallstge Tax - Bcstimmung , oder , sofern keine
Taxation eintrilt , die sonstige Vorsorge gegen wucherliche Prc .iö - Erhöhungen , auch überhaupt
die Wachsamkeit gegen etwaigen Mangel an solchen Artikeln .

4 ) Die Wachsamkeit auf alles Maas und Gewicht , dann
5 ) D >e Mark t . und Gewerbs - Polizey , zu welch lezterer Wir auch das Hausiv «

Wesen zählen .
6 ) Die Fürsorge für die Reinlichkeit , den äußernAnstand und die Si «

cherheit der Straßen , somit auch kür die Erhaltung und Hinlänglichkeit der Belcuch «
tungs . Anstalten ; Erhaltung und thunliche Verschönerung der Spaziergänge , so wie der Stege
und Brücken .
. 7 ) Zur allgemeinen Sicherheits . Polizey , sowohl für das Eigenthum , als
die Personen gehört :

A . Die Aufsicht auf alle Fremde , welche sowohl in öffentlichen Gast - als in Privathäusem
abtrcten , Vorsorge , daß alle Beherbergungen mWirths . oder Privathäusrrn , auch alle Woh »
uungsvermictbungen und Miktboeränderungen gehörig angezrtgt werden .

B . Das Gesinde Wesen , und alle dessalls nöthigen Einrichtungen , minder nichtc t Das dienstlvs herumsitzende Gesinde und die reisenden Handwerksgesellen ,
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D . Die Aufsicht über die Reisepässe , derselben Visirung , und Ertheilunq neuer Pässe ; dann
E . D -e Besorgung der Hundspolizey im allgemeinen sowohl , als besonde s in Hinsicht des

Nächtlichen Herumlaufens der Hunde ; endlich
F . Verhütung und Bestrafung der Feld - und Garkendiebstahle , sofern sie nicht peinlich sind,

auch muthwilliger Beschädigungen an Hausern , in Garten und Feldern , oder öffentlichen Spa »

ziergänzen .
G . Aufmerksamkeit auf alle verdächtige Personen überhaupt , stille Mitwirkung zu Entdeckung

und Habhaftwerdung der Verbrecher , welche ohne allen Verscheid fuminarlsch zu verhören , und

wenn sich das Verbrechen zum Kriminal - Verfahren eignet , mit dem summarischen Verhör eben

so unvcrschieblich an das Kriminal , Gericht abzullefern sind.
H . Schutz Aller gegen unberechtigte Gewalt oder Beleidigungen , und Abwendung aller Ge¬

fahren für Personen und Eigenthum .
8 ) Macht einen besonder «, wichtigen Zweig aus : die Feuerpolizey , und Oberaufsicht

über die Löschanstalten , besonders die Verhüeung der Feuergefahr , dann die Oberaufsicht auf
die Anstalten gegen Ueberschwemmungen .

9 ) Um die Sittenvolizey zu handhaben , erstreckt sich die Vorsorge der Polizey :
A . Auf die Aussicht über die Wlcths » Kaffee - und Bierhäuser , und auf den verbotenen

Wein - und Bierschank .
B . Auf die Verhütung alles nächtlichen Unfugs , Schwärmens und Lärniens -
6 . Auf alle öffentliche Belustigungen , und dadey zu beobachtende Poiizey . Stunden .
D . Auf die Zulassung der Schauspieler , ( worüber jedoch höhere Genehmigung einzuholen ,

wenn solche sich auf einige Zeit daselbst aufhalten wollte ») oder anderer Gesellschaften , welche
durch ihre Vorstellungen oder sonst eine Art einigen Gewinn suchen .

E . Auf alle verbotene , und belonders Hazardfpiele .
F . Auf die Verbreitung unsittlicher , oder Acrgcrmß gebender Lieder , Schriften und Bücher .
6 . Auf die Verhütung aller Störung des öffentlichen Gottesdienstes .

§ . 2.
Diese Unsere nun errichtet werdende Polizey * Deputation soll ihren Geschäfts - Kreis nur

auf die Stadt Frevburg und derselben ganze Gemarkung , somit auf alle darin befindliche Häu¬

ser , Mühlen , und Höfe erstrecken , als in welchem Bezirke dieselbe alle in vorstehendem Ab¬

sätze bemerkte Gegenstände zu besorgen habe , und alle für beständig oder auf längere oder nur

kürzere Zeit in der Stadt oder deren Gemarkung sich aushaltende Einheimische oder Fremde ,
welche sonst Unfern landesherrlichen Ge - n »d Verboten untergeben sind , ohne Unterschied des

Standes , und mit alleiniger , weiter unten noch vorkommenden Modifikation in Hinsicht des

Militärs , den Aufträgen , Befehlen oder Strafen derselben untergebcn seyn sollen , wobey ihnen

jedoch der Rekurs an die unmittelbar höhere Behörde , nämlich Unserer Großhcrzogl . Regie ,

rung der Oberrheinischen Provinz , und von der Entscheidung der Regierung an Uns Selbsten

zu Unfcrm Ministerium des Innern offen stehet .
$ . 3 .

Wenn nun sich jemand durch die von der Polizey - Behörde getroffene Verfügungen , resp .

Strafen beschwert , oder in seinen wohlhergcbrachlen Rechten gekränkt finden , und also den

Rekurs an Unsere oberrheinische Regierung als die unmittelbar Vorgesetzte Behörde , oder an
Uns , zu Unserm Ministerium des Innern , ergreifen sollte , so bleibt es der Polizey . Behörde

überlassen , nach ihrem Ermessen , ihre Erkenntnisse bis auf einfolgcnde weitere Weisung voll¬

ziehen zu lassen , und ohne besondere triftige Gründe soll dieselbe in ihren Verrichtungen nicht

gehemmt , sondern vielmehr in Handhabung der strengen Ordnung und Beförderung des öffent¬
lichen Wohls auf alle Art kräftigst unterstützt , die ungegründete muthwillige Rekurse aber mit

angemessener Straft geahndet werden .
§ . 4.

Die oben in dem § . 1 . benannten Polizeygeschäfcezerfallen nun in zwey Abtheilungen , nämlich
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A . In die § . 1 . Nro . 1 . bemerkte Vorsorge für die Armen , Ausspendung des Allmosens,
Verhütung des Bettelns , Beschäftigung der Müßiggänger , dann

B , In die übrigen $ . l . Nro. 2 . bis 9 . vorkommcnden Gegenstände.
§ . 6.

Das Personal der ersten Abtheilung , welche alle vorhin angegebene Geschäftszweige mit
Ausschluß der Armenversorgung zu behandeln hat , soll nun bestehe» :

A . Ans dem jeweiligen Kommandanten der Stadt Freyburg, welcher jederzeit den Vor.
sitz führet , und n„ t den übrigen Mitgliedern gleiches Stimmrecht hat ; ln seiner Abwesenheit
wird seine Stelle von einem andern Offizier , den der Kommandant ernennt , vertreten , wel.
eher aber nicht auf den Vorsitz Anspruch machen kann , sondern seinem persönlichen Range nach
unter den übrigen Mitgliedern Platz nimmt.

B. Aus dem Polizcydircktor , wozu der jedesmalige Stadtdirektor bestimmt ist.
c . Einem Mitglied der hohen Schule , und
D . Aus dem jeweiligen Oberbürgermeister .
E. Bey Gegenständen , welche die Gesmidheitspolizey betreffen , hat der jedesmalige Stadt,

physikus ebenfalls Sitz und Stimiae , und in wichtigen Fällen , soll , wie obenerwähnt wor»
den , auch dir Medizinal - Referent bey Unserer Regierung jedoch nur dann eingeladen werden ,
wann die auf dem Verzug haftende Gefahr eine Berichts - Erstattung an die Regierung nicht
gestattet.

F. Bey Gegenständen endlich , welche sonstige wissenschaftliche oder artistische Kenntnisse er.
fordern — müssen Sachkundige des betreffenden Faches zu den Sitzungen bevgezogen werden.

Die zwey t e Abtheilung , welche das Armcnwcstn , Allmosenwescn und die Anst, l :esi gegen
das Betteln zu besorgen hat , wird gebildet : aus dem Polizey . Direktor , dem Oberburqcr.
Meister , dem Armenvater, jetzt Magistralsrath Weis , dem Stadtphisikus, und aus den ÄNt«
gliedern der Sliftungs . und Armen - Institutions . Administration .

Dem Polizey . Direktor ist insbesondere zu seiner Aushülfe in Polizeygeschäfcen. beygegeben
ein Pol izey - Kommissair , welchen er geeigneten Falls auch den Deliberalioncn zu münd¬
lichen Berichten oder Auskunfts - Ertheilungcn beyzichen darf.

Der Polizey . Kommiffair wird auf de» Antrag des Polizey - Direktors von der Polizey«
Deputation der Regierung, und von dieser dem Ministerium des Innern zur Ernennung vor.
geschlagen .

Der Polizey » Direktor wählt das sonst noch erforderliche Kanzleypersonale aus den zu sol.
chen Diensten vorhandenen städtischen Individuen aus . Er bestimmt die Verwendung der bereits
vorhandenen Polizey . Mannschaft nach den inviducllen Kräften und Fähigkeiten . Ihm steht ein .
vernehmlich mit dem Stadt . Magistrat die künftige Anstellung neuer Inviduen zu , und er schlägt
der Polizey - Deputation ein den neuen Verhältnissen anpassendes Dienstreglement für dieselben
vor. Dem Polizey . Direktor steht die Entlassung unbrauchbarer oder nachlaßiger Polizcydiener zu .

Die Vorgesetzte »»mittelbare Stelle der Polizey . Deputation ist die Provinzial . Regierung ,
von welcher allein sie Weisungen anzunehmeu hat , und die übrigen Landes . Kollegien haben in
Gegenständen , welche zur Deputation sich eignen , wenn nicht Gefahr auf den Verzug Haftel ,
lediglich durch die Landes . Regierung mit derselben zu kommuniziren.

Mit allen Unterbehörden steht die Polizey . Deputation in gleichem Verhältniß, und alle
Aemter sind verpflichtet, ihren Requisizlvnen zu entsprechen , und sie von dem Erfolge zu be»
nachrichtigeu .

Den zeitlich abwesenden Polizey > Direktor vertritt bey der Polizey . Deputation bas ihm zu.
nächst stehende Drputations . Glied ; die Polizey . Direklions . Verrichtungen aber überträgt er
mit Genehmigung des Regierungs » Präsidenten dem von ihm hiezu am tauglichsten befundenen
Mitglied .

$. 6.
Außer dem Kommandanten , welcher , wie vorhin verordnet , den Vorsitz führet , rangirkn
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sich die übrigen Mitglieder der Polizey - Deputation nach ihren Personal . Verhältnissen ; dem
Kommandanten bleibt die Befugniß , gewöhnliche und außerordenlltche Sitzungen ansagen . zu
lassen , die erste Unterschrift , und das Recht der Umfrage .

Dem Polizey . Direktor aber bleibt die Befugniß , in aussergewöhnlichen Fällen dem Komman -
danken das Bedürfniß einer ausserordentlichen Sitzung Vorschlägen zu lassen ; auch hat derselbe
zunächst mit dem Kommandanten die Unterschrift der gefaßten Schlüsse zu besorgen , und es
bleibt ihm die Bestimmung und Direktion der 2ten Abtheilung allein überlassen . Bey aus ,
fallenden gleichen Stimmen ist jene Meinung in Vollzug zu setzen , auf welcher Seite die Stimme
des Polizey - Direktors steht .

§ . 7.
Die Polizeygeschäfte thcilen sich weiter in Berathschlagungs - und Vollzugsgegenstände , wo¬

von die erstere der Polizcybchörde im ganzen , letztere aber der alleinigen Besorgung Unseres Polizey -
Dircktors , so wie dessen Verantwortlichkeit jedoch so untergeben sind , daß dieser , wo es auf öffent¬
liche Sicherheits - und Vollzugs - Polizey ankommt , mit dem Militair , Kommando gemeinschaftlich
handeln müsse , ausser , wenn bei Bestrafung von Civilpersonen oder Dienern vom Ansätze der
Strafe , oder Aufrechthallung derselben Gerechtsamen die Sprache scyn sollte .

§ . 8 .
Als Berathschlagungs . Gegenstände , welche von der cinfchlagenden Abtheilung der

Polizcystelle ihre Erledigung erhalten , sind anzusehen :
a . Alle Anordnungen und Geschäftsgrundsätze , welche zur Norm für mehrere Fälle dienen sollen ;
P . Alles , was in die Gcstzgebung einschlägt ;
c . Ständige Anstalten zur Verbesserung irgend eines Polizeyjweiges .
d . Alle sowohl auf Erfordern , oder aus eigenem Antriebe an die höhere Behörde , oder an

Uns zu erstattende Berichte .
e . Alle öffentliche Bekanntmachungen Namens der Polizcybchörde .
f . Alle Polizeystrafen , wenn sie nicht durch das Gesetz bestimmt sind , und dann die Summe

von fünf Gulden , oder bey den Amtssäsiigen einen Arrest von zwey Tagen übersteigen .
g • Alle Rekurse an die Polizeybehörde über das Verfahren oder die Strafansätze der Direktion .
h . Alle nicht eilende mit Handwerksleutcn abzuschließende Kontrakte , besonders über das

Beleuchtunqswesen .
i . Alle Rechnungsstell - und Abhörungen über die unter der Polizeybehörde stehende Fonds .
L . Alle Ertheilung von Aufenthalts - Erlaubniß auf mehr als vierzehn Tage .
I - Die Regulirung der Brod - und Fleischtaxen , und überhaupt die jeweiligen Verfügungen

gegen Handwcrksmisbräuche im Verkauf anderer Feilschaften .
m . Alle auf mehr als acht Tage fortdauernde nolhdürflige Unterstützung der Armen .
Die Strafen , welche die Polizey . Deputation ohne eingcholte höhere Genehmigung , und mit

Vorbehalt des Rekurses an die Landcsstclle zu verhängen befugt ist , sind ferner
n . Verweise ,
o . Geldstrafen bis auf den Betrag von fünf und zwanzig Gulden ;
p . Polizey . Arrest bjs auf vierzehn Tage ;
q . Verurtheilung in das Arbeitshaus bis auf vier Wochen ;
r f Körperliche Züchtigung , jedoch nur gegen Arbeitsfähige Bettler , Dienstbothen , Handwerks «

pursche , die '
ihren

'
Unterhalt von Tag zu Tag erwerben , und nie über 20 Streiche .

«. Verweisung Fremder aus der Stadt . Zu Straf « Erkenntnissen , die diese Gränzen über¬
schreiten , ist die Regierungs . Genehmigung einzuholen .

Dem Polizey . Direktor ist gestattet , ohne Vortrag bei der Polizey - D 'putation Geldstrafen bis
ans fünf Gulden , Arrest von zwey Tagen , und Züchtigung bis zu zehn Skockstreichen zu erkennen .

§ . 9.
Zu den Vollzugsgegenständen gehören hingegen

)
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Im Allgemeinen :
a . Die rasche und pünktliche Ausführung aller von den beyden Abheilungen der Polizey.

behörde gefaßten Beschlüsse .
d . Die Unterhaltung der sämmtlichen Polizcyanstalten in ihrem ungehinderten Gange .
c . Der Ansatz und Vollzug aller in ihrer Anwendung keinen Zweifel erleidenden Strafen , wenn

deren Ansatz nicht bis zu der jede Woche zu haltenden Polizeysitzung verschoben bleiben kann , und

zwar bei Legalstrafen ohne Beschränkung auf eine bestimmte Summe ; bei andern aber bis auf hoch »

siens fünfGulden , oder bey Amtsfäfsigen bis zu einer zwcytägigen Einthürmung .

Ins Besondere :

a . Die körperliche Züchtigung hartnäckiger Bettler , und gewarnter fechtender Handwerkspurfche ,
jedoch nicht höher als bis zu 10 Stockstreiche , dann derselben Anhaltung zur Arbeit oder Fortweisung .

b . Die schleunige Unterbringung armer Kranken .
c . Die Ertheilung einmaliger , oder höchstens auf 8 Tage fortdauernder Unterstützung , jedoch so ,

daß die in dem Laufe einer jede » Woche vcrwilligten Unterstützungen konsignirt , und am Schlüsse der

Woche die Konsignation der ArmewPolizcydeputation zur Einsicht und Genehmigung vorgelegt werde .
6 . Die ohnverschicbllch zu treffenden Maasregcln bei ansteckenden Krankheiten unter Menschen und

Viehe , jedoch unter Mitwirkung des Stadtphisikns , und nach Befund mit Beirath mehrerer Stadtärzte .
e . D -e Veranstaltung plötzlicher Visitationen von Maas und Gewicht , auch Fleisch und Brod ,

jedoch unter Kommunikation mit dem Militär « Kommando , welches dieser Visitation eine Militär .

Person beigeben kann .
f . Die Sorge für die nächtliche Visitation der öffentlichen Gast , Wein - Bier - und Kaffeehäu ,

fern > gleichfalls unter Mitwirkung des Militärkommando .

g . Die richtige Führung der Nachtbücher über die beherbergte Fremden , unter gleicher Mit «

Wirkung des Militär . Kommando , und derer tägliche genaue Durchgehung .
h . Die Ertheilung der Tanzzettel , wobei die Dauer des Tanzes auf dem Zettel ausgedrückt , und

dieser sodann dem Militär - Kommando zur Mituntcrzeichnung zugestellt wird . Die Erlaubniß zum
Tanzen soll bei gewöhnlichen Tanzbelustigungen nicht länger als bis Zwölf Uhr , bei ausserordent .
lichcn Gelegenheiten aber , als Hochzeiten , Kirchweihe , Fasching bis Ein oder Zwcy Uhr ertheilt
werden ; wobei jedoch , gleich wie für die öffentlichen Faschings - Redouten , so auch für Bälle in ge.

schlosscneii Gesellschaften , in öffentlichen oder Privathäusern , eine billige Ausnahme von der Polizey -
Dircktion , jedoch im Emverstänkniß mit der Militär - Kommandantichaft , gemacht werden kann ,
welche leztere die zur Nachtpatrouille bestimmte Militär - Mannschaft anweisen wird , eine solche
erlaubte E ' gözlichkeit nicht zu stöhren .

Ueber die für die Tanzzettel eingehenden Gebühren hat die Polizey . Direktion ein Diarium

halten , und solche gehörig verrechnen zu lassen.
Die Aussicht über die Rcdoutcn im Fasching , so wie die Aufsicht über das Theater mit Einschluß

der Theater - Zensur ist künftig ein Gegenstand der Lokal . Polizcybehörke . Die Entwerfung der

jedesmaligen Redouten - Ordnung gehört ( laut § . 8 .) unter die Berathschlagungs - und deren Hand ,

habung unter die Vollzuqsgegenstände .
Doch ist jedesmal die Redoutcn - Ordnung , wegen des bethciligten Interesse öffentlicher Fonds

Unierer Oberrheinischen Regierung zur Genehmigung vorzulegcn .
i . Die Vcrhaftnehmung der Lärmer , Ruhe « und Sicherheitsstöhrer auf den Straßen und in

den Wirthshäufern , dann derselben polizcylichen Bestrafung ober Ablieferung an die Behörde .
Ir . Die Obsorge für die Handhabung der Reinlichkeit , auchSichcrheit der Straßen , derselben

nächtliche Beleuchtung , der Gesetze gegen das Ausschütten von Flüssigkeiten oder Auswerfen anderer

Dinge aus den Fenstern , das Ausstellcn der nicht befestigten Blumentöpfen vor den Fenstern u . d- gl .
minder nicht das unter Tags vorgcnommen werben wollende Reinigen der Abtritte oder Dunggruben rc.

l . Die Vorsorge gegen das nächtliche Hcrumlaufen der Hunde .
m . Die Aufsicht auf die unverschiebliche Handhabung der Markt , und Gewerbspolizey .
Die desfalls sowohl, als überhaupt zu polizeylichen Unterverrichrungen ausgestellten städti-
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scheu Individuen , unterstehen der Disposition der Dol^ Y^Dftekkion , welche auch künftige Anstel«lungenzu solchen Diensten cinvernehmlich mit dem «stadtlnagistrat

.und ohne d-Sfalls -rtheille Aufenthalts . Erlaubmß . beherberg So 'virwelcher Freyburg passm , gehalten ist , seinen Pan bei der Polizey -
^
D -reklon " LI "

r Pri .
daselbst visircn ;u lassen ; eben so ,oll niemand von den Einwohnern , e>: str WMh °btt ft>n ng r pr

;
vatmann , einen solchen beherbergen , ohne hievon vce Anzeige an die Polifty g g

^ ^
und niemand ist befugt , dergleichenFremde auf langer als eine Nacht zu beherberge , ) .
der demselben ertheilken polizeyttchen Aufenthalts' Erlaubmß uberzeugt zu habendes Passes wird der Fremde um Dauer und Ursache des vorhabcndcn Aufenthaltes befrag ,alsdann entweder die Bewilligung ertbeilt , oder die Fortweming verfugt . ~ «nd ewar

o. Die Ertheilung der nqchgefuchtcn Aufenthalts. Erlaubmß auslanqstensdie sub Litt . m . » . o, bemerkten Gegenstände unter Mitwirkung des Militär . Kommando.
§. 10.

. . . .Das Militär . Kommando hat die Beschlüsse der Polizey -Stelle . msofern solche M 'tttarperfonenbetreffen, allein zu vollziehen , und nur in dem Falle , wo ben Beschlüssen chwäre , kann cö aufseine Gefahr und Verantwortung lE Mttwirkung bt$
. Direktion

Ordres versagen ; dagegen hat es , so oft es um militalnsche Hülfe waiDc v J
utiocr»

mündlich oder schriftlich rcquirirt wird , solche aus dmelbmVerAntwort ! ck t
t tfcbctt An«

züglich zu leisten , woben jedoch die Art dieser Hulfsleistung ielner Etnstcht
Rcouist-

ordnung überlassen bleibt , ohne daß damit bas Materielle des Begehrens "
- .^ rische Wachen in.

tion angegebene Zweck desselben geändert werden dürft . Auch soll
itbm in seinem

nerhalb der Stadt und der Gemarkung auf immer der Befehl
weitere Anfrage,

Amte um Hülfe anruftndenPolizey - Beamten , mit derselben sogleich , und ohne weitere § nzr gin der Art , wie es die militärische Verfassung erlaubt , an Händen zu gryen.
Der Polizey . Direktor ist in

'
allen Vollzugs - Gegenständen zunächst der

^
°
^ .̂ ^ '

„^ o
"
u!ch!

serer Oberrheinischen Regierung, endlich Uns zu Unserin Ministenum̂ 2
^ ^ Hn&

Er hat unter Adhidirung einer Kanzlcyperson über alles , was mcht ganz !u
Einsicht der

kurrent werden kann , kurze Protokolle zu fuhren , und lolche bey zeder S 1! 'Deputation mit einer gedrängten Uebcrstchtder in der Zwllchenzett von emer S if isich ergebenden Hauptgeschäfte vorzulegen.
überlassen Wir

Bei den gegen seine Verfügungen und Erkenntnisse ergriffen werdenden R s
^ oben

ihm , jedoch unter ft-ner Verantwortung , die nämi.che Freyhettass b/n
V°a ug 0.e

^
r

^
§ . 3 . der Polizey . Behörde im Ganzen bewilligt haben ; doch bleibt

rtJra uo ,Fallen , welche zu den Vollzugs. Gegenständen gehören , ben der Deputation sich zu mftageer zwriftlhast ist , oder die Sache nicht , allem aus seme Vrramwvttung h
^ ^ ^ zsts . Er«

Ferner wollen Wir , daß er in wichtigcrn Vollzugs - Gegenständen (wo
. /üaiaern aber dem

leichterung nothwendig und geeignet findet) dem Oberbürgermeister , w gm
Unter.

Polizrykommissär die gutfindenden Aufträge und Bevollmächtigung ^ ctte « '
fttnm

suchung. anzustellen , die nöthige schnelle Vmorge zu treffen , und über den ^ efuno va .m ,r .Bericht zu erstatten , und die Genehmigung einzuholen. ~ betritt ; da gestatten
Was insbesonderedie §. 9. sub o. bemerkten Unterstutzungs- Verwilltgung

. icjenc? Mit«
Wir , daß der Polizey . Direktor zu dieser Geschäflsbesorgung - ftdoch vorbehaltlich eigener w.einschreitung — den Armenvatcr kommittire .

Wenn aber Militärpersonender Gegenstand poltzeylicherVerfügung oder
^
AH

^ „ mung für
len ; fv kann der Polizey . Direktor nur Hcimwessung ' odtt M .

Kommando oder Anzeige
fich , MS übrige aber nur mittels Kommunikation mit dem M 'tttae « vmma
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an die Deputation einleiten ; auch solle die Motion der Militärpersonen vor die Polizey nur in derArt geschehen , daß solche durch das Militär- Kmnmando militanter vor die Polizey geschickt wer»den , und es solle die Stellung des benöthigten «Loldaten in allen Fällen jedeSmal , wo nicht un»verschiebliche D -enstaeschäfte es verhindern , ohnwcigerlich und unaufgchalten geschehen .Wobei Wir der Polizey - Deputation zur Nachricht bemerken , daßa . Das M ' lttär - Kommando schon längst angewiesen sey , daß jeder Soldat , der nicht im Dienstist , nach dem Zapscnstrciche in der Kaserne , oder seinemQuartier , und nicht mehr auf den Straßensey , und die Unteroificiers das Visitiren nach dem Zapfenstreich genau vornehmen sollen .b . Daß , wenn Militärpcrsonen in Polizeystrafen verfallen , die Polizeybehörde die Strafe zwarordmingsmäßig anzusctzen , solche jedoch nicht zu verkünden , sondern die Erkenntniß dem Militär «Kommando mitzutheilen , und dieses alsdann , ob es die Civilstrafe exequiren , oder in eine ver«häilnißmaßige Militärstrafe verwandeln wolle , zu ermessen , und wie solches geschehen , derPolizey « Behörde zu eröffnen habe.

c . So verordnen Wir auch weiters , daß alle jene Gegenstände , wobey Militärpersonen be»fangen sind , von der Polizey . Direktion nie anders , als in einer Sitzung , unter Beywohnungdes Militär . Deputatus , oder , wenn sie so lange nicht aufziffchiebcn scyen , wenigstens , nachvorgängigem freundschaftlichem Einvernehmen mit dem Militär » Kommando , erledigt werdensollen .
Wobey Wir zu der Polizey- Deputation das Vertrauen setzen , daß sie keinen Stand besondersbegünstigen , sondern nach Pflichten darauf sehen werde , daß die Polizey auf eine der Verfas¬sung aller Stände gemäße Art in dem Ansehen auf dem festen und unparthcyischen Gange ,welchen das öffentliche Wohl erfordert , erhalten werbe,

§. 13 .In Ansehung der hohen Schule verordnen Wir , daß die Polizey - Deputation , welcherein Lehrer der hohen Schule als ständiges Mitglied bcvgegcbcn ist , provisorisch , und bis Wirüber die bereits erforderte diesfallsige Vorträge etwas anders bestimmen , die Stelle jener Poli»zey - Kommission vertreten solle , welche in dem § . 34 . des 13 . Organisations . Edikts für Fälle ,wo Polizey - Verfügungen gegen Personen verschiedenerJurisdiktionen zu treffen sind , zu bestellenverordnet worden . In vorkommenden -dcrley Fällen hat daher die Polizey . Deputation zwarallerdings das Recht der Untersuchung und Erkennrniß , die Vollziehung aber dem derselben bey»wohnenden M ' tglicde der hohen Schule zu überlassen, welches sie unverweilt besorgen, und denErfolg der Polizey » Deputation anzuzeigen hat.
§ . 14.

Die Polizey « Behörde kann zwar die Subalternen » Diener der verschiedenen Staatsbchör«den unmittelbar vorladen lassen , doch aber muß zu gleicher Zeit der Vorstand des Departe¬ments, unter welchem der Vorgeladene stchec, zu Verhütung aller Unordnungen in den herrschaft¬lichen Dienstgeschäften davon benachrichtiget werden , und wenn die Vorgeladene wegen unver¬schieblichen Dienffgcschäften und Arbeiten auf die bestimmte Zeit nicht erscheinen können , so sollder Chef des Departements , unter dem der Vorgcladene stehet , hievon der Polizey , Deputationsogleich Nachricht geben, und zugleich die Zeit, wann derselbe sich stellen könne , bekannt machen.
§. 15.Die subalternen Polizeybeamten sollen

1) Den Verfügungen ihrer Vorgesetzten des Polizey . Direktors und der Polizeystclle, beischwerer Vcrantworiung , den strengsten Gehorsam zu leisten haben.2) Soll denselben bei Anzeigen in ihren Amtsgeschäftcn voller Glaube beigelegt werden ,vorausgesetzt jedoch , das sie wegen ihres Amtes allgemein handgelübdlich verpflichtet seycn , undmit Rücksicht auf jenes , was wegen spezieller Beschwörung ihrer Aussagen für wichtige Fälledie Eides . Ordnung dem sich etwa dadurch benachtheilicht Glaubenden zu bitten gestattet.3) Von den durch ihre Anzeige veranlaßten Polizeystrafen , die in Geld angesetzt und ringe,



- c 278 )—
zogen werden können , sollen sie nebst den in einigen Fällen ihnen besonders bestimmten Denun«
tinkions . Gebühren , wenn der Inkulpat nicht ganz zahlungsunfähig seyn sollte , den dritten
Theil beziehen .

4) Wenn es jemand wagen wollte , sich einem Polizevdicner in Ausübung seines Amtes zu
widersetzcn / oder ihn rhätlich zu beleidigen ; so hat der Polizeydiener eben die Rechte der Selbst¬
hülfe , die einer Militär . Wache zustehcn . Außer dem Falle einer derartig abgedrungencn Ver-
theidlgung hingegen ist der Polizeydiener nur angewiesen , die verfällte Strafe anzukünben , Frieden
zu gebieten , Rumorer , Bettler und schlechtes Gesindel zu arreriren , und zum Verhöre zu bringen.

§ . 16.
Gleich wie Wir bereits unterm 5 . April v . I . (RegierungsblattXl .) die Erthcilung von Päs.

sen ins Ausland in solchen Bezirken , wo eine eigne Polizcybehörde organisirt ist , diesen Behörden
ausschließend zuqewicfen haben , eben so soll diese alleinige Berechtigung der Polizey . Deputation
auch auf Pässe für das Innland sich erstrecken . Nur sind von dieser Bestimmung die Angehörigen
des Oberamts Freyburg ausgenommen , welche nemlich ihre Pässe auch künftig uoch bey ihrer
Amlsbehörde nachsuchen sollen.

Daß übrigens die Vlsirung der von durchreisenden präsentirten Pässe und Kundschaften dem
Geschastskreis der Polizey - Direktion ausschließend angehöre , ist schon oben § . 9. ad 12 . gesagt.

Endlich versteht es sich von selbst , daß , wo besondere Freyheiten nachgesucht werden, oder wo jemand
diplomatischer Pässe bedürfe , diese nur von der betressenden höhern Behörde ertheilt werden können.

§ . 17.
In Bezug auf Verbal - und Real - Injurien bestimmen Wir den Wirkungskreis der Polizey-

behörde dahin , daß
a . In allen Fällen , wo Polizey . Bediente oder Offizianten zu Schimpf - , Raus , oder Schlag¬

händel kommen , und »ach ihrer Pflicht und Obliegenheit Ruhe und Frieden gebieten , davon sofort
bei der ihnen Vorgesetzten Polizey - Direktion oder Behörde die Anzeige machen , diese mit der Un,
tcrsuchung und Bestrafung unter Vorbehalt der von dem Cwil - Richter noch nachzusuchenden Pri ,
pal - Genugthuung des Beleidigten voranzugehen habe.

b . Wo aber derley Händel vorübergcgangen sind , .ohne daß die Polizey « Offizianten davon
Kenntniß erhalten , und ihr Amt zu interponiren Gelegenheit bekommen haben ; sollen die nach¬
maligen Klagen des Beleidigten von der Polizey - Direktion nicht angenommen , sondern die Kläger an
die betreffende Justizbehörde zu Erkennung der öffentlichen und Privatgenugthuung verwiesen werden.

c. Wobcy es sich jedoch von selbst versteht , daß , wo dergleichen vorgefallene Händel allenfalls
wegen ausgestoßenen Drohungen eine weitere Ruhcstöhrung besorgen ließen , welche obrigkeitlicheSi -
chcrheits - Maasregcln erheischen , die Polizey deöfalls das uneingeschränkteRecht behalte , wie bann

d. Auch , wenn ein Polizeybedicntcr bei dergleichen Händel beleidigt worden wäre , dlcscr Um¬
stand ohne Rücksicht , wann , wie und durch men diese Sache bei der Polizey in Anzeige gekom¬
men sey , sich zur polizeyllchen Untersuchung und Behandlung eignen solle.

§ . 18.
Wenn Ruhestöhrer auf den Straßen oder i» Wirthshäusern durch das Militär arrctirt werden ;

so können selche von den dazu kommenden Poiizcydienern nicht abgcnommen werden , sondern
es müssen solche von den Mmtär - Patrouillen an ihren Wacht - Kommandanten gebracht werden,
welcher solche dis an den Morgen aufbewabrk , und dann ihre Ablieferung an die Behörde be¬
fiehlt , es sey denn , daß cs sichere bekannte Staats . Bürger wären , welche nach aufgezeichnelrm
ihrem Namen sogleich nach Hause entlassen werden können .

Ucdrigcns hat cs in allen urch gegenwärtiges Rescript nicht neu bestimmten oder abge-
änderten Punkten bei den zcithcr bestandenen Verordnungen noch zur Zeit sein Verbleiben , und
wo über deren Anwendung oder Ausdehnung Zweifel entstehen sollten , ist die Anfrage an Unsere
zunächst Vorgesetzte Provinzial . Regierung zu Freyburg und nach Befund , durch diese an Uns zu
Unserm Ministerium des Innern zu machen , und haben sich nicht nur der Polizey - Direktor, und
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die ihm beigegebene Glieder der Po
'
lizey - Stelle , sondern auch sämtliche übrigen Staatsbehörde»

Diener und Undrthanen hiernach zu achten .
Gegeben in Unserer Residenz - Stadt Karlsruhe den 6 . May 1809 .

Gegenwärtige höchste Verordnung wird anmit aus speciellem höchsten Auftrag zur allgemef ,
nen Wissenschaften und Nachachtung öffentlich bekannt gemacht .

Freydurg den 23 . May 1309 . — Großherzogl . Blldensche Regierung des Oberrheins .
Frhr . von Wechmar . vckt . Gatt .

Obrigkeitliche Aufforderungen .
Schuldenliquidationen .

Andurch werden alle diejenigen , welche an
folgende Personen etwas zu fordern haben , un¬
ter dem Präjudiz , aus der vorhandenen Masse
sonst keine Zahlung zu erhalten , zur Liquidirung
derselben vorgeladen . — Aus dem

Gemeintheilherrl . Amt Riegel
( 2 ) zu Riegel an den Bürger Fr . Joseph

Hildenbranb — zur Erhaltung eines richti¬
gen Schuldcnstandes uud Erzielung eines Ver¬
gleichs in Hinsicht mehrerer Zahlungsfristen —

auf Mittwoch den 21 . Iuny d . I . Vormittags
9 Uhr vor der angeorbncten Tagfatzung . Aus dem

ObervogteyamtTryberg
( 2) zu Furtwangcn an den in Konkurs

gerathenen Schneider ÄathiasKügele auf
Mittwoch den 26 . Iuny d. I . Vormittags 9 Uhr
in der Amtskanzley zu Tryberg . Aus dem

Oberamt Emmendingen
( 2 ) zuMaleck an den weil . JakobBürk -

lins auf Mittwoch den 14 . Iuny b . I Vor - ,
mittags im Kronenwirthshaus zu Malcck .
Aus dem

Oberamt Schliengen .
(3 ) zu Hertingen an den altVogtIacob

Kränzlin — der bey Oderamt erklärt hat ,
daß mit seinen Gläubigern eine Abrechnung ge,
psiogen werden möchte — auf den 5 . Iuny d. I .
bey dem Oberamts . Konimissair im Wirths -
Haus zu Hertingen .

Vorladung der Gläubiger des verstorbenen Lan «
desfürstl . Buchhalters Xaver , Boppele von

Freyburg .
( 2) In Gemäßheit des Hofgerichtlichen ho¬

hen Rescripts vom 11 . April d . I . Nro . 1-568
wird über die Vcrlassenscbaft des verstorbenen
Landesfürstl . Buchhalters Xaver Boppele
dahier der Konkurs andurch eröffnet .

Alle diejenige Gläubiger , welche an diese Ver»

lassenschaft ihre Forderungen , und rechtliche
Ansprüche oder bereits unterm 27 . April 1807
vor der niedergesetztcn hofgerichtlichen Kommis¬
sion angemeldet , und behörig liquidirt , oder zur
Zeit noch zu stellen haben , werden unter Strafe
des Ausschlusses von der Verlassenschaftsmasse
hiemil vorgeladen , bey der auf den 23 . Iuny
d . I . Vormittag 10 Uhr anberaumten Ver¬
handlungstagfahrt bey der unterzogenen Kom¬
mission auf der Hofgerichtskanzley zu erscheinen ,
und ihre rechtliche Forderungen , in soweit diese
nicht schon durch den Liqmbationsakt vom 27 .
April 1807 richtig gcstellet sind , behörig zu

' liguidiren .
Insbesondere wird - hiebcy noch vorläufig an .

gemerkt , daß weilen das durchaus in gering -
werthigen Mobtüarschaften vorhandene , und zur
Zeit von der rückgebliebenen Wittwe als zuge -
brachtcs elterliches Eigenthum angesprochene Ver¬
mögen nach dem Jnventarischen Anschläge nur
in dem Betrag per 107 ft . 38 kr . bestehe , der
daraus haftende bekannte Schuldcnstand dage -
gen die Summe von 2488 ft .

' 36 kr. austrage ,
dieser erhobene Ausgleichungsstand es schon an -
und für sich allerdings einrathe , dieses Gant¬
geschäft zur Ersparung der Zeit , und zweck¬
losen Kostenaufwandes durch gütliches Utberein »
kömmniß beyzulegen . In disser Hinsicht - Werden
daher sämmtliche Gläubiger anmit erinnert ,
daß im Falle sie bey diesem . Ausgleichungsakt
persönlich zu erscheinen , oder nicht gewilligt ,
oder beweilt waren , dieselbe ihre Abgeordnete
hierüber besonders zu unterrichten , und um so
gewisser behörig zu bevollmächtigen haben , als
man im Unterbleidungsfalle ihren Beytritt zur
Mehrheit der Kreditoren für bekannt annchinrn
würde . Freyburg den 24 . May 1809 .

Von Kommissionswegen.
Hägrlin .
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Konkurs - Edikt gegen den verstorbenen Loren ;
Gettelinger und den Franz Joseph

Höfrrlc von Liel.
(1) Gegen bas verschuldeteVermögen des ver¬

storbenen Lorenz Gettelinger von Liel
und den Franz Joseph Höferle von da
wird «»durch dir Konkurs eröffnet , und zur
frischen Schuldenliquidations. Tagfahrt der 30.
des nächsten Monats Juny wegen dem ersterrn,
und der 1 . July darauf wegen dem letzteren fest¬
gesetzt , an welchen Tagen aste diejenigen , welche
an dem einen oder dem anderen Forderungen zu
machen vermeinen , oder diese schon auch vor¬
mals bei der rücksichtlich auf ihre Vermögens.
Untersuchung geschehenen Schuldrnliquidation
zwar angegeben , ihre Vorrechte aber nicht an-
gemeldet oder bewiesen haben , dahier in der
Amtskanzley zu erscheinen , oder aber zu ge¬
wärtigen haben , daß sie hiernach nicht mehr
gehört , sondern ausgeschlossen verbleiben würden .

Liel den 29. May 1809.
Grundherr!, von Badisches Amt.

L e d e r l e.
Vorladung des Deserteurs Fridolin Müller

von Warmbach.
(1) Auf anher gelangte höchste Ordre des

Großherzogl. Kriegs . Ministerii Nro . 762. wird
der im Oktober v . I . von dem ehemal . 4ten Gar-
nisonsregimente dcftrlirte FridolinMüller
von Warmbach binnen einer peremtorischen Frist
von 4 Wochen vorgcladen sich hier zu stellen , wi-
drigens gegen ihn als Deserteur nach Landes¬
gesetzen fürgeschrittcn werden würde .

Beuggen den 26. May 1809.
Großherzogl . Bad. Amt.

Vorladung abwesender Milizpstichtiger , und De¬
serteurs.

(2) Johann Lüthi , Zimmermann aus
dem rothrn Haus bcy Murg , Joseph
Schlachter von Engelschwand , und Lo .
renz Matt von Segeten sind , unwissend
wo ? abwesend.

Gregor Lüthi vonRüßwihl , Fridolin
Malzacher von Häncr , und Fridolin
Deiser von Nicdcrhof haben sich bcy ihrer Ein¬
berufung zum Großherzogl . Militär entfernt .

Augustin BaumgartnervonLochhäu-
fern , Zeno Flum vonObcrhofund Joseph
Stoll von Rvtziugen sind vom Großherzogl .
Militär treulos entwichen .

Alle diese werden unter einer Frist von 6
Woche» bey Verlust ihres Vermögens und Hei«
mathrechtes zur Rückkehr und Stellung dahier
aufgefordert . Säckmgen am 25. May 1809.

Großherzogl . Oberamt.
I . F. Wieland.

Vorladung des Johannes Lang von
Konstanz.

(2) Johannes Lang , bürgerlicher Para-
dieserssohn dahier , wurde bey der letzten Rekru -
tirung mit Nro. 9 zum Großherzogl . Bad .
Militärdienst ausgeloset. Da nun derselbe kurz
vor seiner Abberufung sich von hier entfernte ,und besten Aufenthaltsortunbekannt ist ; so wird
er anmit öffentlich aufgefordcrt , bcy Vermer .
düng des Verlustes des Unterthans - und Eigen«
thumsrechtes binnen 6 Wochen sich zu stellen.

Konstanz den 9 . May 1809.
Von Magistrats wegen.

Burckart .
Staudinger .

Vorladung des Vinzenz Riesterer von
Gruncrn.

(2) Vienzcn ; Riesterer von Gruncrn
ist von der Großherzogl . Leibgreuadiergarde ent¬
wichen,,und wird bey Verlust seines Vermö¬
gens . und seines Heimaths . Rechtes aufgefor¬
dert , binnen einer Frist von 4 Wochen hieher ,
oder zu seinem Regimcnte zurückzukehren .

Verkündet bcy Großherzogl . Oberamt Stau¬
fen den 26 . May 1809.

Duttlinger .
Höfle.

Vorladung des Leibgardistcn Anton Gehring
von Bleichheim .

Anton Gehring von Bleichheim , der von
der Großherzogl. Leibgrenadiergarde desertirte ,
wird unter Androhung des Untcrthansrechts
und Vermögens . Verlustes mit Frist von 6
Wochen zur Stellung vor dem betreffendenGroß-
herzogl. Militärkommando, oder diesem Oder-
amtr hicmit vorgcladen.

Kenzingcn den 20. May ; 1809.
Großherzogl. Oberamt.

Vorladung der Deserteurs Johann Metzger
von Görwihl und Sebastian Völkli

von Bergalingen.
(3) Die bryden Deserteurs Johann M etzger

von Görwihl, der für Joseph Bächli.von Jung.
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Holz einqestanden , und Sebastian Völkli von
Bergalingen werden aufgefordert > sich binnen
secbs Worden bcy dem Großherzogl . Militär »
Komnwndo , oder bcv dem hiesigen Oberamte
zu stellen : widrigens gegen sie nach den Landes «
gesehen verfahren werden wird .

Säckmqen am i3 . May 1809 .
Großherzogl . Bad . Oberamt .

I . F . Wieland .
Vorladung durch das Loos bestimmter Rekruten .

( 3) Nachdenannte ledige Unterthanssöbne
wurden durch das Loos zu Rekruten bestimmt ,
und haben sich Theils entfernt , Theils nicht
eingefunden

Henersheim . Lorenz Steinloger ,
Jäger . Franz Joseph Walz des Jacoben ,
Becker .

E sch b ach . Joseph Anton Hauß , Metzger .
Gr iß heim Jakob Lösch , Bauernknecht .

Joseph Benedikt Rrcsterer , Küfer .
Stadt Neuenburg . Xaver Herb ,

st e r , Gärtner .
Ernannte werden daher aufgefordert , bey

einer unerstreklichen Frist von 6 Wochen sich
nach Haus zu verfügen , und bcy dem diessei¬
tigen Obervogteyamte um so gewisser sich zu
stellen , als nach Verfluß dieser Frist die Ver -
mögenskonfiskation und Verlust des Heimalhs «
und Unterthansrcchts erkennt werden würbe .

Heitcrsheim am 4 . May 1809 .
Großherzogl . Obcrvogleyamt .

von Muschgay .

Kaufanträge .
Heu - und Oehmbqras » Versteigerungen .

Samstags den 10 . Juny Nachmittags 1 Uhr
wird im Wicthshause znm Löwen in Ebnet die
Versteigerung des Heu « und Oehmdgrafes auf
den herrschaftl . vormals gräflich von sickingi.
schen Matten , welche gegen 70 Jauchert betra .
gen , in Jauchcrtweisen Abtheilungen , gegen
Zahlung auf nächstkünftigen Martini , vorge «
uommen werden .

Dieses wird mit dem Bemerken öffentlich be¬
kannt gemacht , daß die allenfallsigen auswärti¬
gen Liebhaber entweder baare Zahlung leisten ,
oder sich durch vorzulegendr , mit dem Ge¬
meindssiegel ihrer Ortsvvrgesctzten versehene
Zeugnisse über ihre Zahlungsfähigkeit gehörig

ausweisen müssen . Freyburg den 30 . May 1809 ,
Großherzogl . Oberverwaltung .

Metz .
Das diesjährige Heu - und Oehmdgras von

nachfolgenden lanbesfürstlichcn Matten wird an
beygesetzten Tagen an die Meistbietenden öf¬
fentlich versteigert werden , als :

zu Frey bürg in der Stadt Wien
Dienstags den 13 . Juny , Nachmittags 2 Uhr .

Von dem ehemaligen Kloster Allerheiligen Herr
2 Jauchert Matten im Mößle .

Von St . Blasien her ,
1 Jauche « im Brühl .

Von St . Perer her :
4 Ich « , die Briel . Matten ,
5 Ich « , im großen Eschholz .

Von Thenenbach her :
23 Ich « , die obere und untere Efclsmatte-

Von der Kommcnthur her :
9 Jchrt bei Herdern .

Die Versteigerung vorstehender Matten ge-
Weht in jauchertweiscn Abtheilungen .

Zu Zähringen in der Krone
Freytags den 9 . Juny Vormittags 10 Uhr .

3 Jauchert Matten , die Schlegelmatten in
6 Abtheilungen , nebst dem Heu . und Lewat -
Zehenten in der Gemarkung .

Zu Haslach im Hirsch
Frcytags den 9 . Juny , Morgens 8 Uhr .
Ovngefahr 3 Jchrt . von Allerheiligen her , in5 Abtheilungen , nebst dem Heuzehenten.

Im Günterthal :
Mittwochs den 14 . Juny , Nachmittags 2 Uhr

im Klostergebäude :
Gegen 60 Jchrt . nebst dem Heu - und Lewat -

Zehntcn .
In Ufhausen t

Geg n 2 1/2 Jauche « unten in Ushausen ,
nebst dem Heu . und Lewatzehenten von Ufhau «
sen , Wendlingen und St . Jergen ;

wobei bemerkt wird , daß der Pachtzins von
besagten Gütern auf nächsten Martini zu bezahlen
sey , und die auswärtigen Pächter sich in An .
sehung ihrer Zahlungsfähigkeit durch vorzulegen .
de Zeugnisse ihrer Ortsvorgeietzlen auszuweisen ,
oder einen annehmlichen Bürgen im Ort zu stel¬
len , oder baare Zahlung zu leisten haben .

Freyburg den 31 . May 1809 .
Großherzogl . Oberverwaltung .

Metz .
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Verkauf einiger Kutschen .
Mittwoch den 14 . Junius Nachmittags

LUHr werden nachbenannte dauerhaft verfer¬
tigte ehemalige klösterliche Kutschen gegen baare

Zahlung an den Meistbietendem bei hiesiger
Oberverwaltung versteigert werden .
1 ganz bedeckter Schwimmer mit Branggarten ,
1 dgl . Schwimer mit eisernen Schwanenhälsen ,
i Diligence mit einer Landwird , bsitzig ,

1 4 sitzlger Wagen .
Freyburg den Zo . May 1809 . .Metz.

Verkauf einer Scheuer . ,
( 3 ) Den 16 . Juny d . I . wird die den

Mat non eschen Erben zugehörige Scheuer
hinter dem röm . Kaiser an dem gewöhnlichen
Ausruforte verkauft werden .

Der Ausrufpretß beträgt 950 fl.
An dem Kausschilllng muß der vierte Theil

baar , die andern drev Viertel in brey gleichen
verzinstichen Iahrsterminen bezahlt werben .

Bis zur gänzlichen Abzahlung wird das

Pfandrecht Vorbehalten .
Frcyburg den 20 . May 1809 -

Stadtvogreyamt .
Versteigerung des Löwenwirthshauses zu Wol -

fenweiler .
( 3) Das den Johannes Sutterischen

Eheleuten zustchende Löwenwirthshaus zu Wol -
fenwciler , bestehend m einer zweystökigten Be¬
hau,ung , Scheuer , Stallungen , einer desvn-
dern Mctzig , Hosralthe und Garten , mitten
im Dorf an der Landstraße qelegen , wird Mon¬
tags den 12 . Juny d . I Vormittags 8 Uhr
unter annehmlichen bey der Steigerung bekannt
gemacht werdenden Bedingungen an den Meist ,
bietenden verkauft werden , weiches hierdurch
mit dem Beikügen ' öffentlich bekannt gemacht
wird , daß sich die allenfallsige auswärtige Lieb¬
haber dabei wegen ihres Vermögens gehörig
zu legitimiren haben .

Frcyburg am 18 May 1609 .
Großberzogl . Oberamt .

Karl Frhr . v Baden .
Brandwcin - Verkauf .

(3 ) Am dem herrschaftlichen Bräubaus . das
rothe Haus genannt , unweit dem Ort Gra¬
fenhau ,en , sind 138 Eimer sehr guter Bierbrand -
weln in großer oder kleiner Quantität um ei¬

nen sehr annehmbaren Preis zu verkaufen .
Die Liebhaber können sich entweder bev hie¬

siger Verwaltung ober auf dem rothen Hause
selbst täglich melden.

Bcttmaringen den 19 . May 1809 .
Großherzogl . Gcfällverwaltung.

Wetzet.
Verpachtung von 649 Jauchert Matten .

( 2 ) Den v . zukünftigen Monats Juny werdest
einer hohen Renikammcrweifung vom 16 . Sept .
1808 . R . Nro . 10,937 zu Folge , in der dies¬
seitigen Renlamtskanzley 649 Jauchert Matten
die alle in dem Heitcrsheimer Bahne liegen , halb ,
jauchertweis , zu dem diesjährigen Heu und
Ochmderlrag an den Meistbiethenden ausqeliehen
werden , indem man die Pachtliebhaber andurch
geziemend zu dieser Verhandlung einladet , de.
merkt man noch schließlich , daß die Versteige -
rungsabhandlung um halb Acht Uhr ihren
Anfang nehmen wird .

Hettersheim den 27 . April 1809 .'

Großherzogl . Bad . Rentamt.
Wever .

Dienstanträge .
Vakante Thetlunqskomm 'ssarials Distrikte .
Bey diesem Obervogteyamtc wurde das Thci «

lunqskommissarlat erledigt .
Diejenigen , welche sich durch Zeugnisse über

hinlängliche Kenntnisse in Thellunusge,chatten
und ein sittliches Betragen auszuweiien vermö¬
gen , wollen sich um diese Stelle längstens bin¬
nen 14 Tagen dahier schriftlich melden .
Trybcrg den 25tcn May 1809 .

Großherzogl . Obervogteyamt .
Huber .
Ernst .

In dem Unterzeichneten Obervogteyamtsbe «
zirke wird ein Theilungskommissär gesucht .
Wer hiezu Lust hat und sich über die nöthiqen
rcchtspolizevlichen Kenntnisse und über eine un¬
tadelhaste Aufführung auszuweisen vermag ,
kann sich dahier melden , und diese Stelle täg¬
lich antreten .

Villingen den 2 . May 1809 .
Großherzogl . Obervogteyamt .

von Jagrmann .
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